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Ziele für den Haushalt 2025 und Folgejahre 

(Finanzplanung der Jahre 2025 – 2028) 

 

Die Ziele der einzelnen Handlungsfelder sind mittelfristig, d. h. auf drei bis fünf Jahre, ausgerichtet. Sie 

dienen dazu, Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Diese sollen durch die 

tägliche Arbeit, Projekte, einmalige Maßnahmen oder durch Schwerpunkte erfolgen. 

 

1. Attraktive Ortsentwicklung und Aufwertung des Ortes, Klima- und Naturschutz 

Die städtebauliche Entwicklung von Grundstücken des Ortskerns wird auch zukünftig ein Schwer-

punkt sein. Sie soll so weit wie möglich gefördert werden. Eine innerörtliche Verdichtung sowie 

städtebauliche Verbesserungen sind anzustreben. Hiermit einhergehend ist generell ein ressourcen-

sparender Umgang mit Flächen verbunden. Es ist darauf zu achten, dass alte und sehenswerte Ge-

bäude möglichst erhalten bleiben, um Ortsgeschichte und Bauplanung in einen harmonischen Ein-

klang zu bringen. Ein bedarfsgerechtes, attraktives Einzelhandelsangebot ist vor Ort zu erhalten 

und zu entwickeln.  

Die Aufenthaltsfunktion des Dorfplatzes und seiner unmittelbaren Umgebung ist zu verbessern. An 

der Ideenfindung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Dorfplatzes werden die Bürgerin-

nen und Bürger beteiligt.  

Das Thema „Klima- und Naturschutz“ hat einen hohen Stellenwert; nachhaltiges ökologisches Han-

deln liegt im Interesse aller. Dies ist bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen. Die Gemeinde 

Wettringen schließt sich dem Ziel an, bis 2040 eine kreisweite, sektorübergreifende Klimaneutralität 

zu erreichen. Sie unterstützt dieses auf kommunaler Ebene und setzt Projekte im Rahmen der Mög-

lichkeiten des jeweiligen kommunalen Haushaltes um. 

 

2. Wohnraum, Integration, Soziale Nachhaltigkeit 

Für alle Bevölkerungsgruppen muss bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum zur Verfügung 

stehen. Dieses ist auch eine öffentliche Aufgabe. Das Wohnungsbauprogramm der Gemeinde trug 

und trägt dem Rechnung, es ist unter Beachtung der Finanzsituation zukünftig wieder aufzunehmen 

und entsprechend tätig zu werden. 

Die dezentrale Unterbringung Geflüchteter bleibt das Ziel der Gemeinde, ebenso ist die Integration 

weiterhin seitens der Gemeinde zu unterstützen und zu fördern. Diese umfassende Aufgabe kann 

nur mit Hilfe der ganzen Gemeinde bewältigt werden. Die ehrenamtliche Hilfe ist wertvoll und al-

ternativlos. Unabhängig davon bleibt es unsere Aufgabe, alle Benachteiligten und Einkommens-

schwachen weiterhin sinnvoll mit einer Politik des Förderns und Forderns zu unterstützen.  

Der demographische Wandel führt zu neuen Herausforderungen und Bedürfnissen. Diese berück-

sichtigen wir bei den Planungen. 

 

3. Sicherung der Finanzen, Wirtschaft und Tourismus  

Wesentliche und unabdingbare Voraussetzung für Investitionen und Projekte sowie eigenständiges 

Handeln der Gemeinde ist eine stabile Haushaltssituation. Der Grundsatz der wirtschaftlichen, nach-

haltigen und generationengerechten Haushaltsführung sowie die Grundsätze der Finanzmittelb-

schaffung sind Leitgedanken für Rat und Verwaltung. Zum wirtschaftlichen Handeln gehören auch 

Investitionen in den eigenen Wohnungsbau und eine Weiterentwicklung und Unterhaltung der Inf-

rastruktur. 

Die konstant niedrigen Steuersätze und Gebühren sind Ergebnisse auf der Grundlage der genannten 

Leitlinien zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger und der Betriebe. 

Wettringen bietet eine gesunde Wirtschaftsstruktur und soll ein attraktiver Standort für eine Kom-

mune unserer Größenordnung bleiben, auch durch eine aktive Wirtschaftsförderung. Die touristi-

schen Angebote sind weiter auszubauen. Die Attraktivität des Naherholungsgebietes mit dem ge-

meindeeigenen Campingplatz ist weiterhin zu stärken. 

 

4. Bildung, Erziehung, Familie 

Die Bereitstellung guter Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten ist die Grundlage zur Schaffung 

gleichwertiger Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche. Hierzu zählen auch der Zugang zum 

digitalen Lehren und Lernen sowie die Schaffung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertages-

einrichtungen und in der Offenen Ganztagsgrundschule. 

Auch gute Rahmenbedingungen für Familien und kinder- und jugendgerechte Angebote sind un-

verzichtbar. Die Lebensbedingungen sind familien- und seniorenfreundlich sicherzustellen, es sind 

alle Generationen zu berücksichtigen. Die Angebote sind aufrechtzuerhalten, zu fördern und bei 

Bedarf weiterzuentwickeln.  
4



 

 

Ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot - orientiert an den Bildungsinteressen und am Anmeldever-

halten der Familien - ist zu sichern und bei Bedarf zu schaffen. Die Grundschule und die weiterfüh-

rende Schule sind in diesem Sinne zu unterstützen, die bauliche Entwicklung der Schullandschaft ist 

dem Bedarf nachzukommen. 

 

5. Gemeindestraßen, Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwege 

Die Verkehrsinfrastruktur ist wichtig, sie ist Grundlage für die Mobilität. Dazu zählt die Sicherung 

und Verbesserung der gemeindeeigenen Straßen und Wege. Dieses gilt auch für die Gemeindestra-

ßen im Ortskern. Der Umfang und die Finanzierung sind im Einzelfall zu entscheiden. Die seit Jahren 

durchgeführte Sanierung von Wirtschaftswegen ist hiervon unberührt und soll in den nächsten Jah-

ren fortgeführt werden. Eine besondere Bedeutung haben der Erhalt und der Ausbau des Fuß- und 

Radwegenetzes. Es trägt insbesondere dem Freizeit- und Umweltanspruch Rechnung.  

Mobilität im ländlichen Raum ist zukunftsfähig zu gestalten, durch gezielte Maßnahmen ist der 

ÖPNV weiterhin zu stärken.  

 

6. Bauland, Siedlungsbereiche 
Junge Familien sind die Zukunft unserer Gemeinde. Wir wollen auch in Zukunft gemeindliches Bau-

land bedarfsgerecht ausweisen. Es sollen darüber hinaus vorhandene Baulücken geschlossen wer-

den, eine Balance zwischen Innen- und Außenentwicklung ist herzustellen. 

Zu berücksichtigen sind die Auswirkungen des demographischen Wandels. Daher sind Wohnsied-

lungen für die Zukunft „fit“ zu machen -auch durch Quartiersentwicklungen. Wohnangebote für 

„Jung und Alt“ gilt es zu sichern und anzubieten (siehe auch Punkt 2). 

 

7. Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen / Digitalisierung, Versorgung, Sportstätten 
In diese Bereiche ist im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu investieren, um den Bürgerinnen 

und Bürgern eine gute Infrastruktur in allen Zweigen der öffentlichen Daseinsvorsorge bereitzustel-

len. Diese wird stetig und planvoll nach den sich wandelnden Anforderungen ausgerichtet. Der Aus-

bau der Digitalisierung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist anzustreben. Hierzu zählt auch 

die flächendeckende Breitbandversorgung. Online-Dienste sind auszubauen, KI gilt es mit Augen-

maß zu nutzen, der Nutzen für Menschen ist zuerst zu hinterfragen. Die Entwässerung muss unter 

Berücksichtigung von Starkregenereignissen ständig überprüft und angepasst werden. 

Die langfristige Sicherstellung der ärztlichen Versorgung muss unter Beteiligung aller Verantwortli-

chen das Ziel sein. Der eingeschlagene Weg (MVZ) ist fortzuführen und stetig konstruktiv und kon-

tinuierlich zu fördern. 

Auch der Katastrophen- und Feuerschutz (Freiwillige Feuerwehr) ist dauerhaft sinnvoll zu unterstüt-

zen und zu fördern. 

Anstehende Sanierungen werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zeitnah mit dem Ziel 

der Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit umgesetzt. Regenerative Energien zur 

Strom- und Wärmeversorgung sind einzusetzen, so weit möglich und unter nachhaltigen Aspekten 

sinnvoll. Die Energieversorgung in Wohngebieten ist nachhaltig zu gestalten, die Unabhängigkeit 

von herkömmlichen Energieträgern muss das Ziel sein. Die Gemeinde engagiert sich für den weite-

ren Ausbau erneuerbarer Energien auf kommunalen Dächern und Flächen.  Die kommunalen 

Sporteinrichtungen sind ebenso wie die Spiel- und Bolzplätze, instandzuhalten und bedarfsgerecht 

auszubauen. Der Sport fördert die Integration, die Gesundheit, Fairness und sichert Lebensqualität. 

Durch die ortsnahe Infrastruktur sind gute Voraussetzungen für Sport- und Freizeitaktivitäten ge-

währleistet, diese gilt es zu sichern und mit den betreffenden Altersgruppen zielgerichtet zu entwi-

ckeln. 

 

8. Ehrenamtliche Arbeit, Vereine und Verbände 

Das vielfältige ehrenamtliche Engagement unserer Bürger ist unverzichtbar, dieses gilt es zu sichern 

und zu fördern. Es bildet die Grundlage des Gemeindelebens. Bürgerschaftliches Engagement be-

wirkt durch die Übernahme von Verantwortung für Mitmenschen, durch das Mitgestalten und „Sich-

Kümmern“, durch Beteiligung auf Augenhöhe, eine verstärkte Identifikation der Bürgerinnen und 

Bürger mit ihrer Kommune. 

Nicht immer nach dem Staat und der Gemeinde rufen, sondern selbst aktiv werden. Unverändert 

muss gelten: Dieser Grundsatz wird in unserer Gemeinde gelebt.  
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S t a t i s t i s c h e  A n g a b e n 
 
 

1. Einwohnerzahl der Gemeinde 
 Nach den Unterlagen des Nach der Fortschreib. 
 des Einwohnermeldeamtes Statist. Landesamtes 

31.12.1949 5.557 5.540 

31.12.1959 5.576 5.457 

31.12.1969 6.104 5.871 

31.12.1979 6.638 6.434 

31.12.1989 6.947 6.644 

31.12.1999 7.929 7.589 

31.12.2009 8.153 7.926 

31.12.2019 8.550 8.261  

31.12.2022 8.614 8.314 

31.12.2023 8.667 8.350 

31.12.2024 8.741 (30.06.24) 8.440 

 

2. Konfessionelle Gliederung nach dem Stand vom 31.12.2024  
(in Klammern 31.12.2023) 

 
 katholisch evangelisch Andersgläubige/ 
   ohne Religion 
 5.537 (5.618) 970 (976) 2.235 (2.073)  

 

3. Anzahl der Schüler aus Wettringen 
 

a) in Wettringen 15.10.21 15.10.22 15.10.23 15.10.24 
 

Grundschule 328 324 344 376 
(16 Klassen) 
 
Private Realschule 42 84 126 168 
(6 Klassen) 
 

Schülerzahl  

in Wettringen 370 408 470 544 

 

b) Auswärtige Schulen (in Klammern Zahlen aus 2023) 
 

  
Gymnasien 213 (232)  Kaufm. Schule Rheine 44 (48) 
Realschulen 133 (145)  Berufskolleg Rheine 41 (51) 
Emmy-Noether-Gesamtschule 106 (106)  Hermann-Emanuel-  
Hauptschulen 11 (11)  Berufskolleg Steinfurt 77 (77) 
Förderschulen 18 (5)   (676) 
Gesamtschule Rheine 0 (1)    
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Haushaltssatzung der 

Gemeinde Wettringen für das 

Haushaltsjahr 2025 

 

 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Gemeinde Wettringen mit 

Beschluss vom 16. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde Wettringen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

 

 
im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 

 
19.844.309 € 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 20.181.024 € 

 
im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden 

Verwaltungstätigkeit auf 

 
 
 

17.847.850 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 

Verwaltungstätigkeit auf 

 
19.286.540 € 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 

 
4.998.249 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 15.278.000 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 10.024.280 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.890.668 € 

festgesetzt. 
 

7



 

§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 

10.000.000 € festgesetzt. 

 
 

§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.905.000 € 

festgesetzt. 

 
 

§ 4 
 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen 

Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 336.715 € festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 

werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt. 

 
 

§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt 

festgesetzt: 

 
1. Grundsteuer 

 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf 241 v.H. 
 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 490 v.H. 
 

 
2. Gewerbesteuer auf 375 v.H. 
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Jahresabschluss 2023 

   - Bilanz 

   - Ergebnisrechnung 

   - Finanzrechnung 
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       Gemeinde Wettringen

Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz

 31.12.2022  31.12.2023

1. Anlagevermögen 72.674.224,19 € 76.829.602,39 € 4.155.378,20 €

Immaterielle Vermögensgegenstände 27.820,50 € 25.377,00 € -2.443,50 €

Sachanlagen 71.942.971,26 € 76.084.712,96 € 4.141.741,70 €

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11.551.914,71 € 11.768.575,48 € 216.660,77 €

Grünflächen 6.529.742,83 € 6.422.164,16 € -107.578,67 €

Ackerland 3.304.032,82 € 3.296.151,82 € -7.881,00 €

Wald, Forsten 436.469,67 € 436.469,67 € 0,00 €

Sonstige unbebaute Grundstücke 1.281.669,39 € 1.613.789,83 € 332.120,44 €

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 17.037.569,47 € 22.167.167,74 € 5.129.598,27 €

Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.718.140,65 € 4.402.666,65 € 2.684.526,00 €

Schulen 5.147.533,00 € 4.949.329,00 € -198.204,00 €

Wohnbauten 3.556.183,04 € 6.353.479,31 € 2.797.296,27 €

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 6.615.712,78 € 6.461.692,78 € -154.020,00 €

Infrastrukturvermögen 33.304.417,30 € 32.787.708,95 € -516.708,35 €

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 4.540.776,21 € 4.540.776,21 € 0,00 €

Brücken und Tunnel 1.327.667,00 € 1.344.739,00 € 17.072,00 €

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 11.962.603,35 € 11.653.629,00 € -308.974,35 €

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 13.803.870,74 € 13.654.328,74 € -149.542,00 €

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.669.500,00 € 1.594.236,00 € -75.264,00 €

Bauten auf fremdem Grund und Boden 27.648,00 € 24.576,00 € -3.072,00 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3,00 € 3,00 € 0,00 €

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.297.092,73 € 1.281.787,00 € -15.305,73 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 265.054,65 € 244.138,53 € -20.916,12 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 8.459.271,40 € 7.810.756,26 € -648.515,14 €

Finanzanlagen 703.432,43 € 719.512,43 € 16.080,00 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.2 Beteiligungen 46.184,70 € 47.264,70 € 1.080,00 €

1.3.3 Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 657.247,73 € 672.247,73 € 15.000,00 €

1.3.5 Ausleihungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.Umlaufvermögen 6.679.581,21 € 6.598.404,76 € -81.176,45 €

Vorräte 1.000.514,28 € 772.843,76 € -227.670,52 €

Baugrundstücke 987.265,81 € 760.450,41 € -226.815,40 €

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 13.248,47 € 12.393,35 € -855,12 €

geleistete Anzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.708.841,63 € 1.395.329,34 € -1.313.512,29 €

Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.425.583,35 € 1.162.716,70 € -262.866,65 €

Gebühren 21.386,25 € 19.680,34 € -1.705,91 €

Beiträge 20.132,84 € 20.132,84 € 0,00 €

Steuern 401.439,19 € 139.516,26 € -261.922,93 €

Forderungen aus Transferleistungen 597.365,19 € 597.169,83 € -195,36 €

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 385.259,88 € 386.217,43 € 957,55 €

Privatrechtliche Forderungen 1.283.258,28 € 232.612,64 € -1.050.645,64 €

gegenüber dem privaten Bereich 1.250.465,58 € 217.802,65 € -1.032.662,93 €

gegenüber dem öffentlichen Bereich 32.792,70 € 14.809,99 € -17.982,71 €

gegen verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

gegen Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

gegen Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Liquide Mittel 2.970.225,30 € 4.430.231,66 € 1.460.006,36 €

3.Aktive Rechnungsabgrenzung 1.129.867,06 € 1.410.109,25 € 280.242,19 €

Bilanzsumme 80.483.672,46 € 84.838.116,40 € 4.354.443,94 €

   Bilanz Aktiva 2023

2.2.1.4

2.2.2.3

2.2.1

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

1.2.8

2.2.3

2.4

2.2.1.5

2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.2

1.3

2.1

2.1.1*

2.1.2*

2.2

2.1.3*

1.2.3.5

1.2.3.6

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.2.4

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

1.2.2.2

1.1

1.2

in EUR

1.2.2.3

1.2.1.4

2.2.2.4

2.2.2.5

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.2

1.2.2.1
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  Gemeinde Wettringen

Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz

 31.12.2022  31.12.2023

1. Eigenkapital 25.756.325,05 € 26.582.048,73 € 825.723,68 €

1.1 Allgemeine Rücklage 15.688.530,67 € 15.691.371,42 € 2.840,75 €

1.1.1 Allgemeine Rücklage ohne Wertveränderungen 15.657.385,67 € 15.688.530,67 € 31.145,00 €

1.1.2 Verrechnungen durch Wertveränderungen 31.145,00 € 2.840,75 € -28.304,25 €

1.2 Sonderrücklage 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3 Ausgleichsrücklage 9.405.177,31 € 10.067.794,38 € 662.617,07 €

1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 662.617,07 € 822.882,93 € 160.265,86 €

2. Sonderposten 30.747.778,94 € 30.580.163,20 € -167.615,74 €

2.1 für Zuwendungen 22.486.061,11 € 22.635.525,11 € 149.464,00 €

2.2 für Beiträge 7.566.095,05 € 7.339.723,05 € -226.372,00 €

2.3 für den Gebührenausgleich 550.449,78 € 465.442,04 € -85.007,74 €

2.4 sonstige Sonderposten 145.173,00 € 139.473,00 € -5.700,00 €

3. Rückstellungen 10.353.349,20 € 10.285.099,42 € -68.249,78 €

3.1 Pensionsrückstellungen 4.745.946,00 € 4.795.016,00 € 49.070,00 €

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 5.121.581,27 € 4.999.179,32 € -122.401,95 €

3.4 sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 485.821,93 € 490.904,10 € 5.082,17 €

4. Verbindlichkeiten 13.114.231,72 € 16.889.573,16 € 3.775.341,44 €

4.1 Anleihen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 6.751.846,89 € 7.135.946,89 € 384.100,00 €

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2.2 von Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2.3 von Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2.5 von Kreditinstituten 6.751.846,89 € 7.135.946,89 € 384.100,00 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 4.830,00 € 3.450,00 € -1.380,00 €

wirtschaftlich gleichkommen

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.117.884,91 € 1.159.697,67 € 41.812,76 €

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 61.643,69 € 208.903,12 € 147.259,43 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 275.801,25 € 338.311,01 € 62.509,76 €

4.8 Erhaltene Anzahlungen 4.902.224,98 € 8.043.264,47 € 3.141.039,49 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung 511.987,55 € 501.231,89 € -10.755,66 €

Bilanzsumme 80.483.672,46 € 84.838.116,40 € 4.354.443,94 €

in EUR

Bilanz Passiva 2023
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Erstrags- und Aufwandsarten Ergebnis               Fortgeschriebener 

Ansatz 

davon

Ermächtigungs-

übertragungen

aus

Ist-Ergebnis           Vergleich 

Ansatz/Ist (Sp. 3 

./. Sp. 2)

2022 2023 2022 2023 2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Steuern und ähnliche Abgaben 11.245.534,08 9.888.000,00 0,00 11.582.046,27 1.694.046,27 0,00

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.927.712,71 1.953.388,00 0,00 1.756.116,14 -197.271,86 0,00

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 2.216.628,79 2.184.800,00 0,00 2.203.696,35 18.896,35 0,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.522.456,25 1.692.300,00 0,00 1.843.627,39 151.327,39 0,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 436.907,09 568.248,00 0,00 516.980,56 -51.267,44 0,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 370.110,42 657.619,00 0,00 786.206,07 128.587,07 0,00

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 18.719.349,34 16.994.355,00 0,00 18.688.672,78 1.694.317,78 0,00

11 - Personalaufwendungen 2.971.325,82 3.342.356,00 0,00 3.156.135,16 -186.220,84 0,00

12 - Versorgungsaufwendungen 245.755,55 178.336,00 0,00 170.399,31 -7.936,69 0,00

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.528.403,60 2.889.500,00 0,00 3.060.626,51 171.126,51 0,00

14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.917.815,30 1.955.744,00 0,00 2.022.534,86 66.790,86 0,00

15 - Transferaufwendungen 8.901.569,61 8.441.749,00 0,00 8.603.737,91 161.988,91 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.477.412,48 788.977,00 0,00 797.938,99 8.961,99 0,00

17 = Ordentliche Aufwendungen 18.042.282,36 17.596.662,00 0,00 17.811.372,74 214.710,74 0,00

18 = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17)
677.066,98 -602.307,00 0,00 877.300,04 1.479.607,04 0,00

19 + Finanzerträge 4.333,11 2.000,00 0,00 39.182,89 37.182,89 0,00

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18.783,02 150.000,00 0,00 93.600,00 -56.400,00 0,00

21 = Finanzergebnis

(=Zeilen 19 und 20)

-14.449,91 -148.000,00 0,00 -54.417,11 93.582,89 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                 

(= Zeilen 18 und 21)
662.617,07 -750.307,00 0,00 822.882,93 1.573.189,93 0,00

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24)

0,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00

26 = Jahresergebnis

(= Zeilen 22 und 25)
662.617,07 -200.307,00 0,00 822.882,93 1.023.189,93 0,00

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 31.145,00 0,00 0,00 12.620,00 12.620,00 0,00

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Verrechnete Aufwendungen bei 
Vermögensgegenständen

0,00 0,00 0,00 -9.779,25 -9.779,25 0,00

30 Verrechnete Aufwendungenbei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Verrechnungssaldo

(= Zeilen 27 und 30)
31.145,00 0,00 0,00 2.840,75 2.840,75 0,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage

Ergebnisrechnung 2023
Ermächti-

gungsüber-

tragung
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Ergebnis Fortgeschrie-

bener Ansatz

davon

Ermächti-

gungsüber-

tragungen aus

IST-Ergebnis Vergleich 

Ansatz/Ist

2022 2023 2022 2023 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben 10.435.316,78 9.888.000,00 0,00 11.849.344,29 1.961.344,29 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.060.455,59 1.083.000,00 0,00 872.315,61 -210.684,39 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 1.734.123,14 1.784.500,00 0,00 1.700.412,27 -84.087,73 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.477.988,07 1.692.300,00 0,00 1.784.311,61 92.011,61 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 413.497,46 558.600,00 0,00 513.932,21 -44.667,79 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 347.210,58 323.050,00 0,00 400.241,03 77.191,03 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 48.832,27 22.000,00 0,00 85.895,57 63.895,57 0,00

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.517.423,89 15.351.450,00 0,00 17.206.452,59 1.855.002,59 0,00

10 - Personalauszahlungen 2.732.441,42 3.182.988,00 0,00 3.040.242,17 -142.745,83 0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 225.459,50 246.500,00 0,00 284.161,32 37.661,32 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.417.446,41 3.396.500,00 0,00 2.315.292,89 -1.081.207,11 0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 116.762,94 150.000,00 0,00 93.460,00 -56.540,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 8.290.500,17 8.794.229,00 0,00 8.715.771,53 -78.457,47 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 730.276,10 777.900,00 0,00 770.489,03 -7.410,97 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit

14.512.886,54 16.548.117,00 0,00 15.219.416,94 -1.328.700,06 0,00

17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.004.537,35 -1.196.667,00 0,00 1.987.035,65 3.183.702,65 0,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.892.549,72 2.344.100,00 0,00 3.800.772,38 1.456.672,38 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Sachanlagen
31.844,00 1.308.000,00 0,00 662.610,75 -645.389,25 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten 17.678,30 305.000,00 0,00 453.208,15 148.208,15 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.942.072,02 3.957.100,00 0,00 4.916.591,28 959.491,28 0,00

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden

1.001.751,06 1.548.248,94 348.248,94 914.991,50 -633.257,44 416.184,26

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.136.904,89 9.949.902,92 2.615.902,92 5.157.132,75 -4.792.770,17 1.837.697,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
676.872,67 500.020,17 123.020,17 126.139,65 -373.880,52 191.094,24

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 125.000,00 16.500,00 0,00 15.000,00 -1.500,00 0,00

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.056.917,88 2.424.089,00 1.189.089,00 706.832,56 -1.717.256,44 1.255.713,64
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.997.446,50 14.438.761,03 4.276.261,03 6.920.096,46 -7.518.664,57 3.700.689,85

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.055.374,48 -10.481.661,03 -4.276.261,03 -2.003.505,18 8.478.155,85 -3.700.689,85

32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -6.050.837,13 -11.678.328,03 -4.276.261,03 -16.469,53 11.661.858,50 -3.700.689,85

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 4.300.128,22 5.000.000,00 0,00 1.706.728,00 -3.293.272,00 0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -291.487,51 -713.820,00 0,00 -267.280,00 446.540,00 0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.008.640,71 4.286.180,00 0,00 1.439.448,00 -2.846.732,00 0,00

36 = Änderung des Bestandes an eigenen 

Finanzmitteln

-2.042.196,42 -7.392.148,03 -4.276.261,03 1.422.978,47 8.815.126,50 -3.700.689,85

37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 4.984.367,39 2.500.000,00 0,00 2.970.225,30 470.225,30 0,00
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 28.054,33 0,00 0,00 37.027,89 37.027,89 0,00

39 = Liquide Mittel 2.970.225,30 -4.892.148,03 -4.276.261,03 4.430.231,66 9.322.379,69 -3.700.689,85

Finanzrechnung 2023

Ermächti-

gungsüber-

tragung
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Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Steuern und ähnliche Abgaben 11.582.046,27 11.485.000 12.206.000 12.591.000 12.976.000 13.361.000

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.756.116,14 1.940.488 1.879.100 2.010.200 2.138.200 2.256.200

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 2.203.696,35 2.426.926 2.473.111 2.302.100 2.316.300 2.319.800

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.843.627,39 1.831.300 1.789.900 1.876.900 1.906.900 1.931.900

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 516.980,56 525.648 538.148 525.000 439.000 441.500

7 + Sonstige ordentliche Erträge 786.206,07 695.729 865.050 876.375 876.725 877.054

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 18.688.672,78 18.955.091 19.801.309 20.231.575 20.703.125 21.237.454

11 - Personalaufwendungen 3.156.135,16 3.483.987 3.732.849 3.631.135 3.709.594 3.788.008

12 - Versorgungsaufwendungen 170.399,31 171.134 243.620 377.860 379.538 368.934

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.060.626,51 2.950.700 2.823.500 2.647.200 2.533.000 2.540.200

14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.022.534,86 2.084.744 2.141.744 2.281.744 2.371.744 2.456.744

15 - Transferaufwendungen 8.603.737,91 9.604.531 10.216.961 11.502.970 11.674.970 11.888.970

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 797.938,99 746.500 772.350 620.350 628.400 625.450

17 = Ordentliche Aufwendungen 17.811.372,74 19.041.596 19.931.024 21.061.259 21.297.246 21.668.306

18 = Ordentliches Ergebnis

(Zeilen 10 und 17)

877.300,04 -86.505 -129.715 -829.684 -594.121 -430.852

19 + Finanzerträge 39.182,89 18.000 43.000 43.000 33.000 33.000

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 93.600,00 250.000 250.000 300.000 350.000 400.000

21 = Finanzergebnis

(=Zeilen 19 und 20)

-54.417,11 -232.000 -207.000 -257.000 -317.000 -367.000

22 = Ordentliches Ergebnis 822.882,93 -318.505 -336.715 -1.086.684 -911.121 -797.852

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

0,00 0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis

(= Zeilen 22 und 25)

822.882,93 -318.505 -336.715 -1.086.684 -911.121 -797.852

27 - Globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 

Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)

822.882,93 -318.505 -336.715 -1.086.684 -911.121 -797.852

29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 12.620,00 0 0 0 0 0

30 - Verrechnete Aufwendungen bei 
Vermögensgegenständen

9.779,25 0 0 0 0 0

31 = Verrechnungssaldo

(= Zeilen 29 und 30)

2.840,75 0 0 0 0 0

Ergebnisplan 2025

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage
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Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Steuern und ähnliche Abgaben 11.849.344,29 11.485.000 12.206.000 12.591.000 12.976.000 13.361.000

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 872.315,61 1.048.100 940.400 1.050.500 1.162.500 1.274.500

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 1.700.412,27 1.931.000 1.951.000 1.952.500 1.954.500 1.954.500

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.784.311,61 1.831.300 1.789.900 1.876.900 1.906.900 1.946.900

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 513.932,21 516.000 528.500 516.000 430.000 432.500

7 + Sonstige Einzahlungen 400.241,03 368.050 359.050 359.050 359.050 359.050

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 85.895,57 38.000 73.000 73.000 63.000 63.000

9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

17.206.452,59 17.217.450 17.847.850 18.418.950 18.851.950 19.391.450

10 - Personalauszahlungen 3.040.242,17 3.348.812 3.452.849 3.521.901 3.592.343 3.664.197

11 - Versorgungsauszahlungen 284.161,32 249.150 287.800 301.150 301.150 250.000

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.315.292,89 3.403.700 3.406.500 2.981.200 2.867.000 2.873.500

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 93.460,00 250.000 250.000 300.000 350.000 400.000

14 - Transferauszahlungen 8.715.771,53 9.523.011 11.143.441 11.421.450 11.593.450 11.807.450

15 - Sonstige Auszahlungen 770.489,03 739.100 745.950 583.950 592.000 589.050

16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

15.219.416,94 17.513.773 19.286.540 19.109.651 19.295.943 19.584.197

17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.987.035,65 -296.323 -1.438.690 -690.701 -443.993 -192.747

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.800.772,38 3.163.500 2.688.249 1.432.500 1.483.500 1.387.000

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachanlagen

662.610,75 1.050.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 900.000

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten 453.208,15 130.000 510.000 470.000 270.000 270.000

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.916.591,28 4.343.500 4.998.249 4.302.500 4.153.500 2.557.000

24 - Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden

914.991,50 1.450.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.157.132,75 8.381.000 12.334.000 9.121.000 2.960.000 1.825.000

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen

126.139,65 480.000 497.000 160.000 569.000 59.000

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 706.832,56 842.000 1.382.000 5.000 5.000 5.000

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.920.096,46 11.168.000 15.278.000 10.351.000 4.599.000 2.954.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.003.505,18 -6.824.500 -10.279.751 -6.048.500 -445.500 -397.000

32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -16.469,53 -7.120.823 -11.718.441 -6.739.201 -889.493 -589.747

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 
Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen 
wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsverhältnissen

1.706.728,00 6.024.280 10.024.280 5.024.280 5.024.280 5.024.280

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die 
Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00 0 0 0 0 0

35 - Auszahlungen und Tilgung von Krediten für 
Investitionen und diesen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen

267.280,00 1.318.700 1.890.668 2.294.458 2.247.848 2.193.848

36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von 
Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00 0 0 0 0 0

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.439.448,00 4.705.580,00 8.133.612,00 2.729.822,00 2.776.432,00 2.830.432,00

36 = Änderung des Bestandes an eigenen 
Finanzmitteln

1.422.978,47 -2.415.243 -3.584.829 -4.009.379 1.886.939 2.240.685

37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.970.225,30 3.500.000 3.750.000 * 165.171 -3.844.208 -1.957.269

38 = Liquide Mittel 4.430.231,66 1.084.757 165.171 -3.844.208 -1.957.269 283.416

Finanzplan 2025

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024
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Ergebnisplan Finanzplan Abweichung Erläuterung

Steuern und ähnliche Abgaben 12.206.000 12.206.000 0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.879.100 940.400 938.700 Auflösung Sonderposten 
Zuwendungen

Sonstige Transfererträge 0 0 0

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 2.473.111 1.951.000 522.111 Auflösung Sonderposten 
Beiträge, u.a.

Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.789.900 1.789.900 0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 538.148 528.500 9.648 Passiv. Rechnungsabgr.

Sonstige ordentliche Erträge 865.050 359.050 506.000 Veräußerung Grundstücke

Aktivierte Eigenleistungen 50.000 50.000

Finanzerträge/Steuererstattungen 43.000 73.000 -30.000

Außerordentliche Erträge 0 0 0

Summe Erträge/Einzahlungen 19.844.309 17.847.850 1.996.459

Personalaufwendungen 3.732.849 3.452.849 280.000 Zuführung zu 
Rückstellungen Aktive

Versorgungsaufwendungen 243.620 287.800 -44.180 Inanspruchnahme von 
Rückstellungen 
Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen

2.823.500 3.406.500 -583.000 Rückstellungen 
Instandhaltungen/ Auflösung 
Breitbandversorgung

Bilanzielle Abschreibungen 2.141.744 0 2.141.744

Transferaufwendungen 10.216.961 11.143.441 -926.480 Auflösung von ARAP - 
interne Verrechnungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen 772.350 745.950 26.400 Wertberichtigungen

Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen

250.000 250.000 0

Summme Aufwendungen/ 

Auszahlungen

20.181.024 19.286.540 894.484

Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan = alle Erträge und Aufwendungen
Finanzplan = alle Einzahlungen und Auszahlungen
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Nr. Produkt-bereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt

01 Innere Verwaltung 01 Politische Gremien 01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

02 Verwaltungsführung 01 Verwaltungsführung

02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

03 Internationale Beziehungen

04 Recht

03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation 01 EDV, Nutzerservice und Beschaffung

02 Zentrale Dienste

03 Versicherungsangelegenheiten

04 Personalmanagement 01 Personalplanung und -betreuung

02 Ausbildung und Qualifizierung

05 Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von 
Mann und Frau

01 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung

02 Beschäftigtenvertretung

06 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Haushaltssteuerung, Controlling

02 Geschäftsbuchhaltung

03 Zahlungsabwicklung

04 Vollstreckung

05 Kommunale Abgaben

06 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener 
Prüfungen

07 Immobilienwirtschaft 01 Grundstücke und Außenanlagen

02 Gebäude

03 Mietwohnhäuser

04 Schulgebäude

05 Ehren- und Mahnmal

06 Photovoltaikanlagen

08 Bauhof 01 Bauhof

02 Sicherheit und 

Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, 
Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 

02 Gewerbeangelegenheiten
03 Verkehrsangelegenheiten

02 Feuerwehr und Rettungsdienst 01 Feuerwehr

02 Rettungsdiest

03 Bürgerservice 01 Einwohnerangelegenheiten

02 Personenstandswesen

03 Fundbüro

04 Sonstige Dienstleitungen

04 Standesamtsangelegenheiten 01 Standesamtsangelegenheiten

05 Wahlen, Statistik 01 Wahlen

02 Statistik

03 Schulträger-

aufgaben

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und 
Leistungen

01 Grundschule 

02 Hauptschule 

03 Förderschulen

04 Zentrale Leistungen

05 Verbundschule

04 Kultur 01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen 01 Kulturförderung

04 VHS-Zweckverband

05 Musikschulzweckverband

02 Bürgerhalle 01 Bürgerhalle

03 Heimathaus 01 Heimathaus

05 Soziale Leistungen 01 Soziale Leistungen 01 SGBII

02 SBGXII

03 Asylberwerberangelegenheiten

04 Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

05 Freiwillige soziale Hilfen

06 Zuschüsse Caritasverband

Produktplan der Gemeinde Wettringen
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Nr. Produkt-bereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt

Produktplan der Gemeinde Wettringen

06 Kinder-, Jugend- 

und Familienhilfe

01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

02 Kinder- und Jugendarbeit 01 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

02 Spiel- und Bolzplätze

07 Gesundheits-

dienste  

01 Krankenhäuser 01 Krankenhausinvestitionsumlage

08 Sport-förderung 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 01 Gemeindeeigene Sportanlagen

02 Kunstrasenplatz

02 Sportförderung 01 Sportförderung der Gemeinde Wettringen

03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 01 Hallenbad

09 Räumliche Planung 

und Entwicklung, 

Geoinforma-tionen

01 Gemeindeentwicklungsplanung 01 Städtebauliche Planung

10 Bauen und Wohnen 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

02 Wohnungswesen 01 Allgemeine Wohnbauförderung

02 Wohngeld

11 Ver- und 

Entsorgung

01 Abfallwirtschaft 01 Abfallwirtschaft

02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft 01 Entwässerung und Abwasserwirtschaft

02 Schmiutzwassertransport und -klärung

03 Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung 01 Strom

02 Gas

03 Wasser

04 Breitbandversorgung

12 Verkehrs-flächen 

und 

-anlagen

01 Öffentliche Verkehrsflächen 01 Neubau

02 Unterhaltung

03 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

04 Wirtschaftswege

13 Natur- und 

Landschafts-pflege

01 Öffentliches Grün, Friedhöfe 01 Gemeindliche Grünanlagen

02 Friedhöfe

02 Natur und Landschaft, Gewässer 01 Landschaftspflege

02 Land- und Forstwirtschaft

03 Gewässer, Wasserbau

14 Umwelt- und 

Klimaschutz

01 Umwelt- und Klimaschutz 01 Umwelt- und Klimaschutz

15 Wirtschaft und 

Tourismus

01 Wirtschaft 01 Wirtschaftsförderung

02 Tourismus 01 Tourismusförderung

03 Campingplatz 01 Campingplatz

04 Naherholungsgebiet/ offene Badestelle 02 Naherholungsgebiet/ offene Badestelle

16 Allgemeine 

Finanzwirt-schaft

01 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
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Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2024

Erträge 2024 2025 Veränderung

Grundsteuer A 120.000,00 €       56.000,00 €         -64.000 

Grundsteuer B 1.020.000,00 €    1.100.000,00 €    +80.000 

Gerwerbesteuer 4.600.000,00 €    5.000.000,00 €    +400.000 

Gemeindeanteil an der 

Einkommenssteuer 4.655.000,00 €    5.000.000,00 €    +345.000 

Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer 545.000,00 €       550.000,00 €       +5.000 

Leistungen nach dem 

Familienleistungsausgleich 510.000,00 €       465.000,00 €       -45.000 

Schlüsselzuweisungen 148.000,00 €       -  €                    -148.000 

Mehrerträge +573.000 

Aufwendungen 2024 2025 Veränderung

Kreisumlage 3.795.000,00 €    4.384.000,00 €    +589.000 

Jugendamtsumlage 3.145.000,00 €    3.632.000,00 €    +487.000 

Gewerbesteuerumlage 430.000,00 €       467.000,00 €       +37.000 

Mehraufwendungen +1.113.000 
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Vorbericht und Ausblick 
 
Gem. §. 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem 
Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick 
über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der 
Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- 
und Finanzdaten darzustellen. 
 
Die positiven Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre (seit 2008) und somit die jeweiligen 
Überschüsse konnten der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Ende 2023 weist die 
Ausgleichsrücklage einen Bestand von 10,890 Mio. € aus. 
 
 
Ausgleichsrücklage: 
 

 
 
Jahresüberschüsse sind nicht zu verwechseln mit Finanzmittelüberschüssen. Es handelt 
sich nicht um faktische Liquidität, sondern um wirtschaftliche Ergebnisse, wo der 
Werteverzehr (Aufwendungen) dem Werteaufkommen (Erträge) gegenübergestellt wird. 
Entsprechend ist auch die Ausgleichsrücklage keine Finanzrücklage, sondern eine 
Ansammlung wirtschaftlicher Jahresüberschüsse. Die Rücklage dient dem Ausgleich von 
Jahresfehlbeträgen. 
 
Der Ergebnisplan 2025 (Erträge und Aufwendungen) weist für das Jahr 2025 ein Defizit in 
Höhe von rd. 337.000 € aus. Der Haushalt ist somit nicht mehr strukturell ausgeglichen, 
sondern - durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage - fiktiv ausgeglichen.  
 
Zuletzt und auch aktuell wurde mehrfach auf deutlich erschwerte Rahmenbedingungen 
hingewiesen, die die gemeindlichen Finanzen auf eine Belastungsprobe stellen. Die 
Schlüsselzuweisungen werden wie im Vorjahr keine Entlastung darstellen und vielfältige 
Aufwandpositionen steigen, ohne dass Möglichkeiten der Einwirkung bestehen 
(Kreisumlagen, Tarifsteigerungen, inflationäre Kostenentwicklung, etc.). Auch auf dem 
Kapitalmarkt haben sich die Bedingungen verändert. Die Zinsaufwendungen werden 
angesichts der erheblichen Investitionen eine gewichtige Rolle einnehmen und den 
kommunalen Haushalt zusätzlich einschränken, auch wenn die Tendenz derzeit in Richtung 
Zinssenkungen geht. 
 
In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 konnte die Gemeinde die Steuern aufgrund der 
guten Haushaltssituation senken. Die mögliche zukünftige angespannte kommunale 
Haushaltslage kann durchaus zu Steueranpassungen führen.  
 
Gleichwohl wird vorgeschlagen, die Steuersätze für 2025 in unverändert niedriger Höhe 
bzw. aufkommensneutraler Höhe festzusetzen. 
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Grundsteuer A: 241 v.H. (aufkommensneutral gegenüber 230 v.H. im Vorjahr) 
Grundsteuer B: 490 v.H. (aufkommensneutral gegenüber 340 v.H. im Vorjahr) 
Gewerbesteuer: 375 v.H. 
 

 
 
 

 
 
 
Die Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuern) machen rd. 31 % der gesamten 
jährlichen Erträge aus. Die wichtigste Ertragsposition ist die Gewerbesteuer, die von 
Unternehmen auf Basis des Gewerbeertrages und in Abhängigkeit eines gemeindlichen 
Hebesatzes zu leisten ist. Sie ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abhängigkeit und 
vereinzelter Einmaleffekte nur schwer zu kalkulieren. Die Gewerbesteuer hat sich in den 
vergangenen Jahren erfreulich entwickelt. Die gute Branchenvielfalt, die positive 
Entwicklung im Gewerbe- und Industriegebiet und der niedrige Gewerbesteuersatz, der die 
Mittel bei den Unternehmen lässt, haben hierzu beigetragen.  
 
Eine besondere Schwierigkeit bei der Kalkulation der Gewerbesteuer besteht neben der 
allgemeinen Konjunkturabhängigkeit darin, dass sich das Jahresaufkommen aus 
Vorauszahlungen des laufenden Jahres und Abrechnungsbeträgen von Vorjahren 
zusammensetzt. Insbesondere positive Einmaleffekte aufgrund von Rückabrechnungen 
haben in den vergangenen Jahren zu erfreulichen Steuererträgen geführt. Gleichwohl, 
kann sich der Effekt in zukünftigen Jahren umkehren, dass Nachzahlungen aufgrund von 
Rückabrechnungen ausbleiben bzw. Gewerbesteuer zurückerstattet werden muss. 
 
Die höheren Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre führen im Umkehrschluss dazu, 
dass die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage steigen und die 
Schlüsselzuweisungen sinken. 
Ein Haushaltsansatz von 5,0 Mio. Euro erscheint zum aktuellen Zeitpunkt realistisch. 
 
Nach zweimaliger Senkung der Gewerbesteuer in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 
(2017 von 395 v.H. auf 385 v.H. und 2018 von 385 v.H. auf 375 v.H.) hat der Rat den 
Hebesatz erneut mit 375 v.H. festgesetzt. 
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Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz besteuert. Man unterscheidet die Grundsteuer A 
für Agrarflächen und die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke. Ab 2025 
greift die reformierte Grundsteuer. Im Zuge der Neuermittlung der Grundstückswerte 
haben sich für die Grundstückseigentümer Verschiebungen in der Bewertung der 
Immobilien/ Grundstücke ergeben. Das Land hat den Kommunen entgegen des Wunsches 
der kommunalen Spitzenverbände die Möglichkeit eines differenzierten Hebesatzes 
zwischen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken ermöglicht. Die politischen 
Gremien haben über die Differenzierung beraten. Auch aufgrund der fehlenden 
Rechtssicherheit wird die Gemeinde nicht differenzieren, sondern einen einheitlichen 
Hebesatz wählen. 
 
Damit die Kommunen die Grundsteuerreform nicht als versteckte Steuererhöhung nutzen, 
hat das Land den Kommunen sogenannte aufkommensneutrale Hebesätze an die Hand 
gegeben. Bei einem einheitlichen Hebesatz liegt dieser bei der Grundsteuer B bei 490 v.H. 
 
Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, die Grundsteuer B nicht zu erhöhen und 
sich dem aufwandsneutralen einheitlichen Hebesatz von 490 v.H. anzuschließen. 
 
Auch die Grundsteuer A ist von der Reform betroffen. Landwirte entrichten nicht mehr nur 
eine Grundsteuer A, sondern für das Wohnhaus die Grundsteuer B. Dadurch ergibt sich 
eine Verschiebung, sodass durch die Grundsteuer A weniger und durch die Grundsteuer B 
mehr Aufkommen erfolgt. Auch für die Grundsteuer A wurde ein aufwandsneutraler 
Hebesatz den Kommunen an die Hand gegeben. Der Gemeinderat hat auch hier sich dafür 
ausgesprochen, die Steuer nicht zu erhöhen und den aufwandsneutralen Hebesatz von 241 
v.H. zu übernehmen. 
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Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 
Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, an der der Bund (42,5 %), das Land 
(42,5 %) und die Gemeinden (15 %) beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Gemeinden 
erfolgt nach sog. Schlüsselzahlen auf der Grundlage der gezahlten Lohn- und 
Einkommenssteuer sowie Anteile aus der Kapitalertragssteuer.  
Die Schlüsselzahl Wettringens für die Einkommensteuer wurde für die Jahre 2024 - 2026 
auf 0,0004476 festgesetzt (zuvor 0,0004307).  
Die Einkommenssteuer hat sich nach dem zwischenzeitlichen coronabedingten Rückgang, 
positiv entwickelt.  
 
Für 2025 wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes von einem Anteil 
in Höhe von rd. 5,000 Mio. Euro ausgegangen. 
 
Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer: 
11,16 Mrd. Euro x 0,0004476 = rd. 5.000.000 Euro 
 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
Wie die Einkommenssteuer ist auch die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer an der der 
Bund (45,1 %), das Land (51,2 %) und die Gemeinden (3,7 %) beteiligt werden. 
 
Für die Jahre 2024-2026 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen 
(Schlüsselzahl) von 0,000272781 (zuvor: 0,000272667). 
Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 2,030 
Mrd. Euro geschätzt. 
 
Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer: 
2,030 Mrd. Euro x 0,000272781 = rd. 550.000 Euro 
 
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen) 
Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. 
Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde 
die Kompensationszahlung eingeführt.  
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Für die Berechnung der Kompensationsleistung wird dieselbe Schlüsselzahl wie bei der 
Einkommensteuer angewendet 0,0004476 (zuvor 0,0004307). Es wird von einem Betrag 
von 465.000 € ausgegangen. 
 
 
 

 

 
 
Neben den Steuererträgen und den zuvor genannten Leistungen stellen auch die 
Schlüsselzuweisungen eine wichtige Ertragsposition für die Kommunen dar. Sie dienen 
sowohl der Umverteilung zwischen Kommunen untereinander (horizontaler 
Finanzausgleich) als auch dem Ausgleich zwischen Land und Kommunen (vertikaler 
Finanzausgleich). Wesentlicher Faktor für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen ist die 
örtliche Steuerkraft. Zusätzlich fließen ortspezifische Faktoren ein (Einwohnerzahl, 
Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaften Sozialhilfe, Zahl der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, Flächengröße).  
 
Im Jahr 2023 hat die Gemeinde erstmals keine Schlüsselzuweisungen (abundant) erhalten. 
Auch für 2025 erhält die Gemeinde nach der Arbeitskreisrechnung des Landes keine 
Schlüsselzuweisungen, was im Wesentlichen auf die Steuerkraft der Gemeinde 
zurückzuführen ist. Zu berücksichtigen ist, dass auch im 2024 ein beträchtlicher Anteil der 
Steuerkraft auf Rückabrechnungen und somit zum Teil auf Einmaleffekte zurückzuführen 
ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft nicht auf dem Niveau bleibt, weshalb 
ab 2026 wieder von steigenden Schlüsselzuweisungen ausgegangen wird. 
 
Um die Steuerkraft vergleichbar zu machen und von dem örtlichen Hebesatzrecht zu lösen, 
wendet das Land sogenannte fiktive Hebesätze an. Die fiktiven Hebesätze wurden für das 
GFG 2024 erneut angehoben. 
 

Fiktive Hebesätze 2021 2022 2023 2024 2025 

Grundsteuer A:  223 247 254 259 262 

Grundsteuer B:  443 479 493 501 505 

Gewerbesteuer:  418 414 416 416 416 

 
Da die Gemeinde mit ihren Steuersätzen wiederum unterhalb der fiktiven Hebesätze liegt, 
wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine höhere Steuerkraft angerechnet, 
als sie tatsächlich erzielt hat. Nicht klar ist, ob und ggfls. wie die fiktiven Hebesätze im 
kommenden Jahr für 2026 festgesetzt werden, da eine Vergleichbarkeit der Hebesätze seit 
der Grundsteuerreform kaum noch gegeben ist. 
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Grundsätzlich gilt: Die wegfallenden Schlüsselzuweisungen sind trotz der fiktiven und somit 
nachteiligen Hebesätze auf die zuletzt gute Steuerkraft zurückzuführen. 
 

 
 

 
 
Die erfreulich hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre ist nicht nur Berechnungsmaßstab 
für die Schlüsselzuweisungen, sie ist ebenfalls Bestandteil der Umlagegrundlagen zur 
Ermittlung der Kreisumlagen. Der Kreis Steinfurt hat eine deutliche Erhöhung des 
Umlagesatzes angekündigt. Der Kreisumlagesatz für die allg. Kreisumlage soll nach 
Informationen des Kreises auf 33,8 % (vorher 31,5 %) festgesetzt werden.  
Neben der Erhöhung des Umlagesatzes haben sich auch die Umlagegrundlagen gegenüber 
dem Vorjahr erhöht. Nach aktuellen Berechnungen erhöht sich die Kreisumlage um 
768.000 Euro auf insgesamt 4.384.000 Euro (2024: 3.578.000 €). 
 
12.970.555,52 Euro x 33,8 v.H. = ~ 4.384.000 Euro 
 
Nachrichtlich: Der Kreistag hat den Umlagesatz der Kreisumlage in Höhe von 33,5 v.H. 
festgesetzt. 
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Neben der allg. Umlage zahlen 20 Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine 
differenzierte Kreisumlage, die sog. "Jugendamtsumlage". Über diese Umlage werden die 
nicht durch Erträge gedeckten laufenden Aufwendungen des Kreisjugendamtes finanziert.  
 
Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem 
Eckdatenschreiben des Kreises voraussichtlich mit 28,00 % (bisher 28,05 %) festgesetzt. 
Durch die Anhebung des Umlagesatzes und aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen 
müsste die Gemeinde rd. 446.000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer 
Jugendamtsumlage in Höhe von 3.632.000Euro (2023: 3.186.000) ausgegangen. 
 
12.970.555,52 Euro x 28,00 v.H. = ~ 3.692.000 Euro 
 
Nachrichtlich: Der Kreistag hat den Umlagesatz für die Jugendamtsumlage in Höhe von 
27,92 v.H. festgesetzt. 
 
Aus der Abrechnung der Mehrbelastung des Jugendamtes für 2023 ergibt sich eine 
Erstattung für die Gemeinde in Höhe von rd. 25.000 €. Die Zahlung ist für Anfang 2025 
angekündigt. 
 
 
 
 

 
Der Anstieg der Personalkosten in 2025 ist auf verschiedene Gründe zurück zu führen. Zum 
einen sind tarifliche Steigerungen berücksichtigt, die erheblich ins Gewicht fallen. Zum 
anderen sind einige Stellen berücksichtigt, die zum einen der Abdeckung zusätzlicher 
gesetzlicher Aufgaben dienen und zum anderen Stellennachbesetzungen im Hinblick auf 
einen absehbaren personellen Umbruch vorbereiten. Ebenfalls sind die durch die KVW 
ermittelten Pensionsrückstellungen berücksichtigt. Die Personalaufwendungen bleiben im 
überörtlichen Vergleich niedrig. 
 
  

2
.1

2
7
.3

3
7
 €

2
.2

8
7
.0

2
3
 €

2
.3

0
9
.5

9
8
 €

2
.4

2
4
.3

8
9
 €

2
.8

0
1
.2

2
6
 €

2
.7

0
9
.9

9
9
 €

2
.9

7
1
.3

2
6
 €

3
.1

5
6
.1

3
5
 €

3
.4

8
3
.9

8
7
 €

3
.7

3
2
.8

4
9
 €

3
.6

3
1
.1

3
5
 €

3
.7

0
9
.5

9
4
 €

3
.7

8
8
.0

0
8
 €

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

4.000.000 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Personalaufwendungen 

28



 
 

 
 
Angesichts der Vielzahl an notwendigen und zum Teil bereits angestoßenen 
Investitionsmaßnahmen (Schulbau, Modernisierung des Campingplatzes, Ausbau/ 
Verbesserung der Infrastruktur usw.), wird die Gemeinde nicht umhinkommen aus 
Gründen fehlender Liquidität Darlehen aufzunehmen. Aufgrund der veränderten 
Rahmenbedingungen auf dem Kapitalmarkt müssen die zukünftigen Investitionen stets 
hinterfragt, priorisiert und ggfls. verschoben bzw. ausgesetzt werden. Aufgenommene 
Kredite belasten die Kommunen auf zweierlei Weise. Zum einen bindet die Tilgung von 
Krediten die zukünftige Liquidität, sodass zukünftig die Investitionskraft dadurch 
eingeschränkt ist, zum anderen steigen im Gemeindehaushalt die Zinsaufwendungen als 
Belastungsposition, die es über den allgemeinen Haushalt zu refinanzieren gilt.  
 

 
 
Ziel sollte es stets sein, die Kredite und die damit verbundenen Zinsbelastungen auf ein 
Minimum zu reduzieren. In 2023/2024 konnte die Hochzinsphase durch eigene Liquidität 
überbrückt werden. Die Verschuldung konnte in der Zeit sogar geringfügig reduziert 
werden. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der Schulbauinvestitionen wird eine weitere 
Kreditaufnahme notwendig sein. Alle Anzeichen sprechen für eine weitere Senkung der 
Zinssätze auf dem Kapitalmarkt. Nach Experteneinschätzung könnte der Zinssatz der EZB 
bis Ende nächsten Jahres kontinuierlich auf 2,0 Prozent gesenkt werden. Es wird daher 
versucht, solange wie möglich, auf die eigene Liquidität zurückgegriffen. 
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Bei der Betrachtung der Kreditverbindlichkeiten sollte immer auch ein Blick auf das 
Anlagevermögen gerichtet werden. Seit 2015 konnte ein Vermögenszuwachs von rd. 22,8 
Mio. Euro verzeichnet werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind wieder 
zahlreiche Investitionen vorgesehen, die zu einer Steigerung des Anlagevermögens führen. 
Dennoch muss verstärkt die finanzielle Leistungsfähigkeit in den Blick genommen werden 
um zukünftige Haushalte im geringstmöglichen Maß zu belasten. 
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Übersichten 
 

 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 
 

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbind-

lichkeiten 
 

 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 
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Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher 

am Stand Stand

Ende des zu Beginn zum Ende

Vorvorjahres des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres 

2023 2025 2025

TEUR TEUR TEUR

1 2 3

1. Anleihen 0 0 0

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen

7.136 6.167 * 14.300 *

2.1. von verbundenen Unternehmen 0 0 0

2.2 von Beteiligungen 0 0 0

2.3 von Sondervermögen 0 0 0

2.4. vom öffentlichen Bereich 0 0 0

2.5. von Kreditinstituten 7.136 6.167 * 14.300 *

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung

0 0 0

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen

3 3 2

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

1.160 1.000 * 1.000 *

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 209 100 * 100 *

7. Sonstige Verbindlichkeiten 338 300 * 300 *

8. Erhaltene Anzahlungen 8.043 4.000 * 3.000 *

9. Summe aller Verbindlichkeiten 16.889 11.570 * 18.702 *

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von 

Sicherheiten:

z.B. Bürgschaften u.a.

* 
= Schätzungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art

1.885.000 1.885.000 1.885.000
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Entwicklung des Eigenkapitals (Entwicklung Ausgleichsrücklage/ Allg. Rücklage)

Ausgleichsrücklage Allgemeine Rücklage Eigenkapital

Zuführung 2019 881.276,51 € 0,00 € 881.276,51 €

Rücklage zum 31.12.2019 31.12.2019 8.721.415,03 € 15.680.277,05 € 24.401.692,08 €

Zuführung 2020 247.731,68 € -14.178,20 € 233.553,48 €

Rücklage zum 31.12.2020 31.12.2020 8.969.146,71 € 15.666.098,85 € 24.635.245,56 €

Zuführung 2021 436.030,60 € -8.713,18 € 427.317,42 €

Rücklage zum 31.12.2021 31.12.2021 9.405.177,31 € 15.657.385,67 € 25.062.562,98 €

Zuführung 2022 662.617,07 € 31.145,00 € 693.762,07 €

Rücklage zum 31.12.2022 31.12.2022 10.067.794,38 € 15.688.530,67 € 25.756.325,05 €

Zuführung 2023 822.882,93 € 2.840,75 € 825.723,68 €

Rücklage zum 31.12.2023 31.12.2023 10.890.677,31 € 15.691.371,42 € 26.582.048,73 €

Zuführung 2024 -318.505,00 € 0,00 € -318.505,00 €

Rücklage zum 31.12.2024 31.12.2024 10.572.172,31 € 15.691.371,42 € 26.263.543,73 €

Zuführung 2025 -336.715,00 € 0,00 € -336.715,00 €

Rücklage zum 31.12.2025 31.12.2025 10.235.457,31 € 15.691.371,42 € 25.926.828,73 €

Zuführung 2026 -1.086.684,00 € 0,00 € -1.086.684,00 €

Rücklage zum 31.12.2026 31.12.2026 9.148.773,31 € 15.691.371,42 € 24.840.144,73 €

Zuführung 2027 -911.121,00 € 0,00 € -911.121,00 €

Rücklage zum 31.12.2027 31.12.2027 8.237.652,31 € 15.691.371,42 € 23.929.023,73 €

Zuführung 2028 -797.852,00 € 0,00 € -797.852,00 €

Rücklage zum 31.12.2028 31.12.2028 7.439.800,31 € 15.691.371,42 € 23.131.171,73 €
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allgemeine Rücklage

Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich nicht um faktisches Geldvermögen, sondern um einen aus Jahresüberschüssen 

gebildeten "Puffer" zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.

Die allgemeine Rücklage als "Kernbestand" des Eigenkapitals ist der Differenzbetrag, der sich durch die Subtraktion der 

Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen,  Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von der 

Bilanzsumme ergibt. Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe. Insgesamt gibt das Eigenkapital Aufschluss 

darüber,  wieviel des  Vermögens bereits mit eigenen Mitteln finanziert wurde.
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Gesamtpläne 

 
 
 

 Ergebnisplan 
 Erläuterungen zum Ergebnisplan 
 Ergebnisplan mit 

Untersachkonten 
 
 

 Finanzplan 
 Erläuterungen zum Finanzplan 
 Finanzplan mit Untersachkonten 
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Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Steuern und ähnliche Abgaben 11.582.046,27 11.485.000 12.206.000 12.591.000 12.976.000 13.361.000

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.756.116,14 1.940.488 1.879.100 2.010.200 2.138.200 2.256.200

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 2.203.696,35 2.426.926 2.433.525 2.357.505 2.372.115 2.319.800

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.843.627,39 1.831.300 1.789.900 1.876.900 1.906.900 1.931.900

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 516.980,56 525.648 520.648 512.500 439.000 441.500

7 + Sonstige ordentliche Erträge 786.206,07 695.729 865.050 876.375 876.725 877.054

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 18.688.672,78 18.955.091 19.744.223 20.274.480 20.758.940 21.237.454

11 - Personalaufwendungen 3.156.135,16 3.483.987 3.732.849 3.631.135 3.709.594 3.788.008

12 - Versorgungsaufwendungen 170.399,31 171.134 243.620 377.860 379.538 368.934

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.060.626,51 2.950.700 2.773.500 2.611.200 2.509.000 2.520.200

14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.022.534,86 2.084.744 2.141.744 2.281.744 2.371.744 2.456.744

15 - Transferaufwendungen 8.603.737,91 9.604.531 10.253.961 11.417.970 11.579.970 11.783.970

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 797.938,99 746.500 772.350 620.350 628.400 625.450

17 = Ordentliche Aufwendungen 17.811.372,74 19.041.596 19.918.024 20.940.259 21.178.246 21.543.306

18 = Ordentliches Ergebnis

(Zeilen 10 und 17)

877.300,04 -86.505 -173.801 -665.779 -419.306 -305.852

19 + Finanzerträge 39.182,89 18.000 43.000 43.000 33.000 33.000

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 93.600,00 250.000 250.000 300.000 350.000 400.000

21 = Finanzergebnis

(=Zeilen 19 und 20)

-54.417,11 -232.000 -207.000 -257.000 -317.000 -367.000

22 = Ordentliches Ergebnis 822.882,93 -318.505 -380.801 -922.779 -736.306 -672.852

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

0,00 0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis

(= Zeilen 22 und 25)

822.882,93 -318.505 -380.801 -922.779 -736.306 -672.852

27 - Globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 

Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)

822.882,93 -318.505 -380.801 -922.779 -736.306 -672.852

29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 12.620,00 0 0 0 0 0

30 - Verrechnete Aufwendungen bei 
Vermögensgegenständen

9.779,25 0 0 0 0 0

31 = Verrechnungssaldo

(= Zeilen 29 und 30)

2.840,75 0 0 0 0 0

Ergebnisplan 2025

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage
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Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab.

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt 
und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen aufer-
legt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft 
(Grundsteuern, Gewerbesteuern, Einkommensteueranteil usw.).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung 
finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, 
über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, 
deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüs-
se sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allge-
meine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbin-
dung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleis-
tet werden. Enthalten sind hier auch die �Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu-
wendungen�. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Er-
gebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. 
(Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale-Anteil für Unterhaltung)

Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan) 
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie 
basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 - Ergebnisplan) 
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentli-
che Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in 
der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentli-
chen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öf-
fentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistun-
gen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, An-
schaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die 
�Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen� veranschlagt (Abwasser-, Abfallge-
bühren usw). 

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten, insbesondere 
auch die Entgelte für den Campingplatz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. 
In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. (Erstattung, Personal-
/Sachkosten Hartz IV, Landespauschale Asylbewerber, Erstattung Stromkosten Campingplatz).

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden kön-
nen. Hierzu gehören insbesondere die Konzessionsabgaben der Versorgungsträger        (RWE u.a.)

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)
Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Er-
stellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die 
Herstellungskosten sind. 

48



Bestandsveränderungen (Zeile 09 - Ergebnisplan)
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an 
fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. 

Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Zinsen und ähnliche Erträge. 

Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)
Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher 
Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, außerge-
wöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen. 

Aufwendungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan) 
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven 
Beamten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und 
Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung. 

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemali-
gen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche So-
zialabgaben. 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 - Ergebnisplan)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen 
alle Aufwendungen für Fremdleistung, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet wer-
den können (Unterhaltung aller Gebäude, Straßenbeleuchtung, Kosten Abfalldeponie, Wirt-
schaftswege usw.)

Bilanzielle Abschreibung (Zeile 14 - Ergebnisplan)
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind 
grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Ab-
schreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens in-
nerhalb des Haushaltsjahres dar. 

Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine 
konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht 
auf einem Leistungsaustausch, z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Mehrbelastung, Leistun-
gen der Sozialhilfe. 

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan) 
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit zuzurechnen sind. 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanz-
aufwendungen. 

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen 
und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.
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Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 11.849.344,29 11.485.000 12.206.000 12.591.000 12.976.000 13.361.000

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 872.315,61 1.048.100 940.400 1.050.500 1.162.500 1.274.500

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 1.700.412,27 1.931.000 1.939.500 1.945.500 1.951.500 1.954.500

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.784.311,61 1.831.300 1.789.900 1.876.900 1.906.900 1.946.900

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 513.932,21 516.000 511.000 503.500 430.000 432.500

7 + Sonstige Einzahlungen 400.241,03 368.050 359.050 359.050 359.050 359.050

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 85.895,57 38.000 73.000 73.000 63.000 63.000

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.206.452,59 17.217.450 17.818.850 18.399.450 18.848.950 19.391.450

10 - Personalauszahlungen 3.040.242,17 3.348.812 3.452.849 3.521.901 3.592.343 3.664.197

11 - Versorgungsauszahlungen 284.161,32 249.150 287.800 301.150 301.150 250.000

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.315.292,89 3.403.700 3.356.500 2.945.200 2.843.000 2.853.500

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 93.460,00 250.000 250.000 300.000 350.000 400.000

14 - Transferauszahlungen 8.715.771,53 9.523.011 11.180.441 11.336.450 11.498.450 11.702.450

15 - Sonstige Auszahlungen 770.489,03 739.100 745.950 583.950 592.000 589.050

16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

15.219.416,94 17.513.773 19.273.540 18.988.651 19.176.943 19.459.197

17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.987.035,65 -296.323 -1.454.690 -589.201 -327.993 -67.747

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.800.772,38 3.163.500 2.531.249 1.432.500 1.483.500 1.387.000

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachanlagen

662.610,75 1.050.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 900.000

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten 453.208,15 130.000 510.000 470.000 270.000 270.000

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.916.591,28 4.343.500 4.841.249 4.302.500 4.153.500 2.557.000

24 - Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden

914.991,50 1.450.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.157.132,75 8.381.000 12.303.000 9.121.000 2.960.000 1.825.000

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen

126.139,65 480.000 497.000 160.000 569.000 59.000

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 706.832,56 842.000 1.382.000 5.000 5.000 5.000

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.920.096,46 11.168.000 15.247.000 10.351.000 4.599.000 2.954.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.003.505,18 -6.824.500 -10.405.751 -6.048.500 -445.500 -397.000

32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -16.469,53 -7.120.823 -11.860.441 -6.637.701 -773.493 -464.747

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 
Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen 
wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

1.706.728,00 6.024.280 10.024.280 5.024.280 5.024.280 5.024.280

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die 
Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00 0 0 0 0 0

35 - Auszahlungen und Tilgung von Krediten für 
Investitionen und diesen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen

267.280,00 1.318.700 1.890.668 2.294.458 2.247.848 2.193.848

36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von 
Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00 0 0 0 0 0

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.439.448,00 4.705.580,00 8.133.612,00 2.729.822,00 2.776.432,00 2.830.432,00

36 = Änderung des Bestandes an eigenen 
Finanzmitteln

1.422.978,47 -2.415.243 -3.726.829 -3.907.879 2.002.939 2.365.685

37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.970.225,30 3.500.000 3.750.000 * 23.171 -3.884.708 -1.881.769

38 = Liquide Mittel 4.430.231,66 1.084.757 23.171 -3.884.708 -1.881.769 483.916

Finanzplan 2025

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024
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Erläuterungen zum Finanzplan  
 
Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.  
 

Gesamtfinanzplan 
Einzahlungen und Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit 

Einzahlungen und Auszahlungen aus in-
vestiver Tätigkeit 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 18 + Zuwendungen für Investitionsmaß-
nahmen 

2 + Zuwendungen und allgemeine Um-
lagen 

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen 

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Finanzanlagen 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsent-
gelte 

21 + Einzahlungen aus Beiträgen und 
ähnlichen Entgelten 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 
6 + Kostenerstattungen, Kostenumla-

gen 
23 = Einzahlungen aus Investitions-

tätigkeit 
7 + Sonstige Einzahlungen  24 - Auszahlungen für den Erwerb von 

Grundstücken und Gebäuden 
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzah-

lungen 
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 

9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

26 - Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen 

10 - Personalauszahlungen 27 - Auszahlung für den Erwerb von 
Finanzanlagen 

11 - Versorgungsauszahlungen 28 - Auszahlung von aktivierbaren Zu-
wendungen 

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-
leistungen 

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszah-
lungen 

30 = Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit 

14 - Transferauszahlungen 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(=Zeilen 23 u. 30) 

15 - Sonstige Auszahlungen 32 = Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag 
(= Zeilen 17 u. 31) 

16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

33 + Rückflüsse von Darlehen 

17 = Ergebnis aus laufender Verwal-
tungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16) 

34 + Aufnahme von Darlehen 

   35 - Gewährung von Darlehen/Wert-
berichtigungen 

   36 - Tilgung von Darlehen 
   37  = Saldo aus Finanzierungstätig-

keit 
   38  = Änderung des Bestandes an 

eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 
u. 35) 

   39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 
   40 + Änderung des Bestandes an frem-

den Finanzmitteln 
   38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37) 
 
 
 
Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergeb-
nisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es 
handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.  
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Solche analogen Einzahlungen sind: 
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Auszahlungen in analoger Sicht zu den Erläuterungen zum Ergebnisplan sind: 
Personalauszahlungen 
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen

Investive Einzahlungen sind: 

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)
Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und �zuschüssen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)
Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstü-
cken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. 

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)
Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen. 

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)
Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Bei-
trag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen 
und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden. 

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)
Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen. 

Investive Auszahlungen sind (Zeile 24 �29):
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

Aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36):
Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen 
aus Krediten
Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Kre-
diten

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, 
die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der 
Finanzmittel auszuweisen. 
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MVZ Wettringen GmbH  

 

- Jahresabschluss Bilanz zum 31.12.2023 

- Wirtschaftsplan 2025 

 

Bilanz zum 31. Dezember 2023 

 

 

Wirtschaftsplan 2025 
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